
NENNUNG  zur  Hengstkörung 11. SEPTEMBER 2011 
MELDEFORMULAR – NUR FÜR EINEN AUSSTELLER   MELDESCHLUSS: 30. JULI 2011 
Bitte deutlich schreiben (Druckbuchstaben oder Maschinenschrift) 
 
 

 
NAME DES PFERDES/ZÜCHTER 
 

  
PEDIGREE 

STUTBUCH Nr. 

 
 
Pferd: ………………………………………………………………………………. 
 
 
Züchter:………………………………………………………………………………  
 
 
Anschrift des Züchters: ……………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
Besitzer: ……………………………………………………………………………. 
(Kostenträger) 
Anschrift des Besitzers:……………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………… 
 

 

Stutbuch-Nr……………………………… 

 

Alter (Geburtsjahr) ……………………… 

 

Farbe ……………………………………. 

 

 
Vater ………………………………………………….. 
 
 
Mutter…………………………………………………. 
 
 
Muttervater 
 
………………………………………………………… 
 

 
............................ 
 
............................ 

                                                                            
 
 
 
 
 
Köranforderungen: 
 
Der Hengst sollte zum Zeitpunkt der Körung gesund sein und in guter körperlichen wie auch vitaler Verfassung.  
Sein Stockmaß sollte bei der Körung min. 168cm ( 1. Inspektion bzw. 173cm 2. Inspektion)  betragen. 
Das Pferd muss an der Longe ca. 2-3 min. im Galopp vorgeführt werden, damit der Tierarzt die Atemwege abhören kann. (Zwingend erforderlich bei 2. Inspektion) 
Ferner müssen die Pferde eine Beugeprobe (Anheben und Überdehnen für je 1Minute aller 4 Beine mit anschließendem Antraben) über sich ergehen lassen,  
sowie das Abtasten der Genitalien. 
   
Der Schweif sollte hochgebunden sein,  um dem Körrichter freie Sicht zu den Sprunggelenken zu ermöglichen. Traditionelles Einflechten ist nicht erforderlich! 
Der Hengst muß aus Sicherheitsgründen ausgebunden (Stalliontack) präsentiert werden. 
 
 
 
 
 
       ---- SIEHE RÜCKSEITE ----- 

 

STUTBUCHSTELLE 
Eingangsdatum: 
 
Mitgliedsnr. 
 
Erhaltener/überwiesener Betrag: 
 
 

 
VOM AUSSTELLER 

AUSZUFÜLLEN/ANZUKREUZEN 
  

Körgebühr 
(Mitglieder des DSHV) 
bitte zutreffendes ankreuzen 

 
  1.Inspektion     € 99,00 

(geb. 2009 und früher) 
 

      2.Inspektion     € 59,50 

     (geb. 2006 und früher) 
 
 

      (Nichtmitglieder) 
 

             1.Inspektion     € 225 
           (geb. 2009 und früher) 

             2.Inspektion     € 125  
       (geb. 2006 und früher) 
 
 

 
Gesamtbetrag     ………….. €  
 
 

 
zu überweisen auf das  DSHV- 

Stutbuchstellenkonto: 
 

VR Bank Bergisch Gladbach 
Overath-Rösrath eG 
Kto. Nr. 150 8008 020 

BLZ: 370 626 00 
 

( bis spätestens 30.07.2011 
eingehend) 

 



 
 

---- Seite 2 der Nennung (RÜCKSEITE) ----- 
 
 
         Wichtige Hinweise zur Teilnahme an der Hengstkörung 
 
 
 

1) Ich versichere, daß  ich Besitzer von umseitig genanntem Pferd bin und der Besitzwechsel bei der Shire Horse Society ordnungsgemäß registriert ist. Der Besitzwechsel muß im Pferdepass 
nachweisbar sein.  

2) Ich habe zur Kenntnis genommen, daß die Anmeldung zur Körung verbindlich ist, und dass das Startgeld bei späterem Rücktritt nicht erstattet werden kann. 
3) Ich versichere weiter, dass o.g. Pferd ordnungsgemäß geimpft wurden und insbesondere über einen vollen Impfschutz gegen Pferde-Influenza verfügen.  
4) Der Equidenpass mit Medikamentenanhang oder mit Impfausweis ist mitzuführen und auf Verlangen vorzuzeigen. 
5) Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr, für jedes Pferd muß eine gültige Haftpflichtversicherung abgeschlossen sein.  Der Veranstalter haftet nicht für entstandene Schäden. 
6) Tierarztkosten müssen in bar an den Tierarzt entrichtet werden. Haaranalyse der gekörten Hengste gehen zu Lasten des Besitzers und werden vom Labor diesem in Rechnung gestellt.    
7)    Voraussetzung zur Teilnahme an der Körung ist, dass alle Gebühren, Beiträge und Rechnungen gegenüber dem DSHV beglichen sind 
8)    Eigenes Kraftfutter  und Wassereimer sind mitzubringen (Heu kostet vor Ort Euro 5,-/kleiner Ballen      Leinstroh 7,50 /Ballen).   

 
 

Um die Boxenbelegung  genau planen zu können, ist die auch Körnennung an die Geschäftsstelle zu senden! 
              Boxenreservierung nur bei Vorauszahlung per Überweisung auf das Vereinskonto. (nicht verwechseln mit Stutbuchkonto) 
 
   
         Mit Bitte um besondere Beachtung:  

-  Es werden unter der Maßgabe der bundesweit geltenden Veranstaltungsverordnung Raucher Points eingerichtet, das Rauchen ist auch im unmittelbaren Bereich des Showrings untersagt. 
-  Hunde sind auf der gesamten Anlage an der Leine zu führen. 
-  Offene Feuer und offene Grills sind aus Sicherheitsgründen von der Feuerwehr und vom Anlagenbesitzer nicht gestattet. 

 
 
 
 
 
Ort, Datum ...............................................................................................................................                              Unterschrift des Ausstellers/Hengsthalters .................................................................................................................................. 
 
 
 
 

MELDESCHLUSS SAMSTAG, 30. JULI 2011 (Datum des Poststempels) 
 – SPÄTERE MELDUNGEN, SOWIE NENNUNGEN PER FAX WERDEN DEFINITIV  NICHT AKZEPTIERT  
 
 

Bitte per Post zurück an: DSHV Geschäftsstelle, Tatjana Meetz, Illerstraße 5, 87463 Reicholzried 
 

Bei offenen Fragen  
                                                                                                     05706 9413263   Torsten Retemeier 

07972 9119575 Anne Kühnen 


	NENNUNG  zur  Hengstkörung 11. SEPTEMBER 2011

